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Norm

AVG §52;

GewO 1973 §74 Abs2 Z1;

GewO 1973 §77 Abs1;

GewO 1973 §79;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH Erkenntnis 1982/03/12 81/04/0116 1

Stammrechtssatz

Das Merkmal "Gefährdung der Gesundheit" ist ein unbestimmter Gesetzesbegri=. Ein entscheidender Ansatzpunkt für

seine Auslegung ergibt sich aus der Unterscheidung zwischen der Gefährdung der Gesundheit der Nachbarn und der

Belästigung der Nachbarn. Dem entsprechend ist die Gefährdung der Gesundheit eine Einwirkung auf den

menschlichen Organismus, deren Art und Nachhaltigkeit über eine bloße Belästigung hinausgeht. Der Abgrenzung ist

von der Behörde IM RECHTSBEREICH jeweils unter Heranziehung von dem Stand der medizinischen Wissenschaft

entsprechenden Sachverständigenaussagen vorzunehmen.
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